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Sarnen, 5. Februar 2020 

Regierungsrat 

Stellungnahme zur Änderung des Bundesgesetzes über die Krankenversiche-
rung (Vergütung des Pflegematerials) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit, zum Entwurf zur Änderung des Bundesgesetzes über die Kran-
kenversicherung (Vergütung des Pflegematerials) Stellung nehmen zu können. 

Der Kanton Obwalden begrüsst die vorgeschlagene Änderung des KVG. 

Aus Sicht des Regierungsrats wäre es wünschenswert gewesen, wenn diese Anpassungen des KVG 
bereits früher in die Wege geleitet worden wären. Allen Beteiligten wären dadurch Aufwand und Unsi-
cherheit erspart geblieben und der Kanton oder die Gemeinden als Restfinanzierer hätten sich in den 
letzten Jahren die Kostensteigerung durch die Übernahme der entsprechenden Kostenblöcke sparen 
können. 

Im Weiteren unterstützt der Kanton Obwalden vollumfänglich die von der Schweizerischen Konferenz 
der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren eingereichte Stellungnahme, insbesondere 
der Hinweis, Material der Katogerie B auch mit einer Herabsetzung von 10 bis 20 Prozent zu verkür-
zen wird begrüsst. Folglich verzichtet der Kanton auf eine eigene Stellungnahme. 

Freundliche Grüsse 

Im Namen des Regierungsrats 

Nicole Frunz Wal 
dam ann Landsc 
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